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zur 12. Flächennutzungsplanänderung der Gemeinde Timmendor-

fer Strand.

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Timmendorfer Strand wur-

de mit Erlaß des Innenministers des Landes Schleswig-Holsteln

am 14. April 196? Az. : IX 31a - 312/2 - o3. ol genehmigt.

Aus der vorliegenden 12. Flächennutzungsplan. änderung, die 2

Punkte umfaßt, soll der künftige Bebauungsplan Nr. 4 l. Än-

derung entwickelt werden.

Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung.

12. 1 Die im Planungsgebiet bisher als VA-Gebiet dargestellte Flä-

ehe wird umgewandelt in - sonstiges Sondergebiet - Kurgeblet

Modernisierungs- u. Erwelterungsmaßnahmen der mittelständi-

sehen Fremdenverkehrsbetriebe auf den Grundstücken 133/6,

133/5 und 13o/3 erfordern eine Änderung der Festsetzungen.
Diese Maßnahmen stehen im Einklang mit Ziffer 2(l)b des Re-

g-ionalplans für den Planungsraum II des Landes Schles-wlg-

Holstein, der vorsieht, daß der gewerbliche Fremdenverkehr

vorrangig durch Maßnahmen zu Qualitätsverbesserung und Sai-

sonverlängerung gestärkt werden soll. Durch bereits erfolg-

ten Bodenverkehr ist es möglich geworden, die bisherigen.

WA-Grundstücke dem sonstigen Sondergebiet - Kurgebiet -

zuzuschlagen. Damit Ist eine -wesentliche Voraussetzung zu

Modernisierung und Erweiterung geschaffen worden.

12. 2 Diese, bisher als SO-Gebiet ausgewiesene Fläche wird um-

gewandelt in eine ¥ohnbauflache.

Das "Deutsche Kinderheim" auf dem Flurstück 373/1 gibt' die

Nut zung auf.

Verschiedene Versuche, auf diesem Grundstück im SO-Geblet

Beherbergungsbetriebe anzusetzen, waren aufgrund der Lage

(im 3. Glied) nicht erfolgreich.

Deswegen -wurde eine Änderung der Art der Nutzung mit gleich-
zeitiger Reduzierung des Maßes der baulichen Nutzung erfor-
derlich. Entschädigungsansprüche nach § 44 BBauG sind nicht

zu erwarten, da diese Änderung- im Einvernehmen mit dem

Grundstückselg-en-tümer erFolgt.
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Ver- und Entsorgung

Die Versorgung mit Frischwasser ist aus dem vorhandenen

Versorgungsnetz des Z-weckverbandes Ostliolstein vorzuneh.-

men. In. allen Straßen des Geltungsbereiches sind, so -weit

nicht vorhanden, Frlschwasser-, Abwasser-, Regenwasser-,

Fernsprech- und Energieversorgungsleitungen vorgeselien.

Innerhalb des im Flächennutzungsplan dargestellten Berei-

dies befinden sich elektrische Versorgungsanlagen der

Schlesiv-ag AG, wobei lediglich die 11 kV-Leitungen sowie

die Transf'ormatorenstationen mit dem Stand vom 7. l. 1980

in ihz-em ungeFäliren Verlauf und an ihren ungel'äliren Stand.

orten (Stationen) im Flächennutzungsplan eingetragen sind

Die künftige Bebanung ist diesen Anlagen anzupassen.

Für Annäherungen an unsere vorhandenen Versorgungsanlagen

von weniger als 2o m Ist bereits bei der Planung von Neu-

bauten und Bebauungsplänen die Genehmigung bei der Schles

wag einzu±Lolen.

Wegen der Großraumplanung des Flächennutzungsplanes sind

nicht eingetragen:

Sämtliche der Ortsnetzversorgung dienenden Anlagen-, -wie

Freileitungen, Erdkabel und KabelverteilerschrärLke sowie

Trafostationen f'ilr zukünftige Bebauungsgebiete.

Da der zukünftig benötigte Energiebedarf des Plangebietes

noch nicht bekannt ist, können konkr-ete Angaben über zu-

sätzlich not-wendige VersorgurLgsanlag-en z. Z. nicht ge-

macht werden. Die hierfür notwendigen Versorgungsflachen

werden im Rahmen der Stellungnahme zu den Bebauungsplänen

festgelegt und müssen uns zur Durchführung unserer Ver-

sorgungsauf'gaben zur Verfügung gestellt werden.

Die Behandlung der Abwässer erfolgt in der bestehenden

Kläranlage des gleichen Verbandes.

Die für die Versorgung des Bebauungsplangebietes mit elek.

frischer Energie notwendigen Versorg-ungsFläcIien zur Er-

richtung von Transformatorenstationen und sonstigen Ver-
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Versorgungsanlagen werden nach Feststehen, des Leistungs-

bedarfes durch, die Schleswag ermittelt und. sind dement-

sprechend zur Verfügung zu stellen.

Überschwemmungsgebiet.

Der Küstenschutz ist nicht ausreichend, um Baumaßnalimen

auflagenl'rei durchführen zu können.

Die für den endgültig-en Schutz erforderlichen Maßnahmen

wie Höhe und bauliche Gestaltung der Hocliwasserschutzan-

läge, müssen erst im Zuge einer Entwurfsbearbeitung für

einen Küstenschutz ermittelt werden.

Erst nach Vorliegen des EntwurFes können die besonderen

baulichen Sicher'ungsmaßnahmen im einzelnen Im Plan und

Text zum Bebauungsplan. Festgesetzt werden.

Bei Erteilung einer Baugenehmigung wird durch AuFlagen

sichergestellt, daß Gefahren Für die Nutzung des einzel-

nen Grundstückes nicht entstehen, können.

Die Errichtung von größeren Sammelschutzräumen und von

Hausschutzräumen -wird den Bauträgern - BauJh.erren - durch

den Bundesverband für den Selbstschutz (BVS) empFohlen.

15. Juli 1980
Timmendorfer Strand, den

Der Bürgermeister -

\C^W\M
^w

^
^


